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§ 2

(1) Nur auf Antrag des Geschädigten werden verfolgt, so
fern kein öffentliches Interesse daran besteht:
— fahrlässige Körperverletzung;
— Beschädigung persönlichen und privaten Eigentums;

— unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen;

— Eigentumsvergehen gegenüber Angehörigen;
— vorsätzliche Körperverletzung gegenüber Angehörigen.

(2) Der Antrag muß innerhalb von drei Monaten, nachdem 
der Geschädigte von der Straftat erfahren hat, spätestens 
aber binnen sechs Monaten seit der Begehung der Straftat, 
gestellt werden.

(3) Der Antrag kann bis zur Verkündung einer die straf
rechtliche Verantwortlichkeit feststellenden Entscheidung zu
rückgenommen werden.

§3
(1) Eine Straftat liegt nicht vor, wenn die Handlung zwar 

dem Wortlaut eines gesetzlichen Tatbestandes entspricht, je
doch die Auswirkungen der Tat auf die Rechte und Interessen 
der Bürger oder der Gesellschaft und die Schuld des Täters 
unbedeutend sind.

(2) Eine solche Handlung kann als Verfehlung, Ordnungs
widrigkeit, Disziplinarverstoß oder nach den Bestimmungen 
der materiellen Verantwortlichkeit verfolgt werden, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. . ф

§4
(1) Verfehlungen sind Verletzungen rechtlich geschützter 

Interessen der Gesellschaft oder der Bürger, bei denen die 
Auswirkungen der Tat und die Schuld des Täters unbedeu
tend sind und die im Strafgesetzbuch oder in anderen Ge
setzen als solche bezeichnet werden.

(2) Zur Feststellung der Verantwortlichkeit für Verfehlun
gen finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils entspre
chende Anwendung. Die Maßnahmen der Verantwortlichkeit 
für Verfehlungen werden gesetzlich besonders geregelt.

2. A b s c h n i t t  
Schuld

§5
Grundsätze

(1) Eine Tat ist schuldhaft begangen, wenn der Täter trotz 
der ihm gegebenen Möglichkeiten zu gesellschaftsgemäßem 
Verhalten durch verantwortungsloses Handeln den gesetz
lichen Tatbestand eines Vergehens oder Verbrechens verwirk
licht.

(2) Bei der Feststellung der Art und Schwere der Schuld 
sind alle objektiven und subjektiven Umstände sowie die Ur
sachen und Bedingungen der Tat zu berücksichtigen, die den 
Täter zum verantwortungslosen Handeln bestimmt haben.

(3) Strafrechtliche Verantwortlichkeit für fahrlässiges Han
deln tritt nur ein, wenn dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt 
ist.

§ 6
Vorsatz

(1) Vorsätzlich handelt, wer sich zu der im gesetzlichen 
Tatbestand bezeichneten Tat bewußt entscheidet.

(2) Vorsätzlich handelt auch, wer zwar die Verwirklichung 
der im gesetzlichen Tatbestand bezeichneten Tat nicht an
strebt, sich jedoch bei seiner Entscheidung zum Handeln be
wußt damit abfindet, daß er diese Tat verwirklichen könnte.

Fahrlässigkeit
§7

Fahrlässig handelt, wer voraussieht, daß er die im gesetz
lichen Tatbestand bezeichneten Folgen verursachen könnte 
und diese ungewollt herbeiführt, weil er bei seiner Entschei
dung zum Handeln leichtfertig darauf vertraut, daß diese Fol
gen nicht eintreten werden.

§ 8
(1) Fahrlässig handelt. auch, wer sich in bewußter Verlet

zung seiner Pflichten zum Handeln entscheidet und dadurch 
die im gesetzlichen Tatbestand bezeichneten Folgen herbei
führt, ohne diese vorauszusehen, obwohl er sie bei verant
wortungsbewußter Prüfung der Sachlage hätte' voraussehen 
und bei pflichtgemäßem Verhalten vermeiden können.

(2) Fahrlässig handelt auch, wer sich zur Zeit der Tat der 
Pflichtverletzung nicht bewußt ist, weil er infolge verant
wortungsloser Gleichgültigkeit sich seine Pflichten nicht be
wußt gemacht oder weil er sich auf Grund einer disziplinlosen 
Einstellung an das pflichtwidrige Verhalten gewöhnt hat und 
dadurch die im gesetzlichen Tatbestand bezeichneten, bei 
pflichtgemäßem Verhalten voraussehbaren und vermeidbaren 
schädlichen Folgen herbeiführt.

§9
Begriff der Pflichten

Pflichten 4m Sinne dieses Gesetzes sind solche, die dem 
Verantwortlichen zum Zeitpunkt der Tat kraft Gesetzes, Be
rufs, Tätigkeit oder seiner Beziehungen zum Geschädigten zur 
Vermeidung schädlicher Folgen oder Gefahren obliegen oder 
die ihm daraus erwachsen, daß er durch sein Verhalten für 
andere Personen oder für die Gesellschaft besondere Gefahren 
heraufbeschwört.

§10
Schuldausschluß

Schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) handelt nicht, wem 
die Erfüllung seiner Pflichten objektiv nicht möglich ist oder 
wer dazu nicht imstande ist, weil er wegen eines von ihm 
nicht zu verantwortenden persönlichen Versagens oder Un
vermögens die Umstände oder Folgen seines Handelns nicht 
erfassen oder die ihm unter den gegebenen Umständen ob
liegenden Pflichten nicht erkennen kann.

Verantwortlichkeit für straf erschwer ende Umstände
§11

(1) Wird ein schwerer Fall einer vorsätzlichen Tat durch 
das Vorliegen besonderer objektiver Umstände begründet, 
sind sie dem Täter zur vorsätzlichen Schuld nur zuzurechnen, 
wenn sie ihm bekannt waren.

(2) Sieht ein Gesetz für die Begehung einer vorsätzlichen 
Tat mit der fahrlässigen Herbeiführung schwerer Folgen 
strengere Formen der Verantwortlichkeit vor, sind diese Fol
gen dem Täter nur zuzurechnen, wenn ihm die Umstände be
kannt waren, aus denen sie entstanden sind oder wenn er sie 
auf andere Weise hätte voraussehen können.

§12
Sieht ein Gesetz für die Begehung einer fahrlässigen Tat, 

die mit der Herbeiführung besonders bezeichneter schwerer 
Folgen verbunden ist, eine strengere Verantwortlichkeit vor, 
sind diese Folgen dem Täter nur zuzurechnen, wenn sich sein 
fahrlässiges Verschulden auch auf diese Folgen erstrecst.

§13
' • Irrtum

(1) Wer bei seinem Handeln das Vorhandensein von Tat
umständen nicht kannte, welche zum gesetzlichen Tatbestand


